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Vorankündigung
37. Feministischer Juristinnentag
6.-8. Mai 2011 in der FH Frankfurt a.M.

Die Inhaltsgruppe hat sich getroffen und die einge-
gangen Themenvorschläge ausgewertet.

Dies hat zu folgenden – vorläufigen – Planungen
geführt: Im Bereich des Familienrechts soll es – aktu-
ell - um das gemeinsame Sorgerecht sowie die Gesetz-
entwürfe zum Sorgerecht nicht-ehelicher Väter ge-
hen. Darüber hinaus werden Fragen des Unterhalts-
rechts und die Gestaltung von Eheverträgen aufge-
griffen. Ein arbeitsrechtlicher Schwerpunkt wird sich
mit dem Thema Arbeitsmarkt, Wirtschaftskrise und
ihren Auswirkungen auf Frauen befassen. Zusätzlich
werden aktuelle Diskussionen (Mindestlohn, Ar-
beitszeit u. ä.) aufgegriffen. Einige Angebote richten
sich speziell an Nebenklagevertreterinnen (Glaub-
haftigkeitsgutachten, Fragen der Kooperation mit
der psychosoziale Prozessbegleitung und Opferent-
schädigung). Daneben sollen aber auch ‘Täterinnen’
Thema sein. Eine weitere AG wird sich mit aktuellen
aufenthaltsrechtlichen Themen befassen. Schließlich
ist ein Forum zur Inneren Sicherheit geplant, das
Themen wie Terrorismus, häusliche Gewalt und
Diskriminierung einschließt.

Weitere Ad-hoc-Arbeitsgruppen sind am Ta-
gungsort, der Fachhochschule Frankfurt, möglich, so
dass die Programmplanung nicht abschließend ist.

Erschwert werden die Planungen in diesem Jahr
durch eine problematische Finanzsituation. Es bleibt
zu hoffen, dass die Themen wieder mehr Frauen an-
sprechen – dann bessert sich auch unsere finanzielle
Situation wieder.

Aktualisierungen des Programms und weitere In-
fos werden unter feministischer-juristinnentag.de
abrufbar sein und in der nächsten STREIT
veröffentlicht.

Anregungen und Anmerkungen zum Programm
bitte an
inhaltsgruppe@feministischer-juristinnentag.de.

Aufruf zur Diskussion – Call for Papers
Feministische Rechtstheorie auf dem FJT

Was ist heute Gegenstand feministischer Rechtstheo-
rie? Befasst sie sich mit Rechtspolitik, Rechtspre-
chung, Rechtsphilosophie, Rechtskultur, Rechtsge-
schichte, Rechtssoziologie? Welche Themen sind
zentral, welche spielen keine Rolle (mehr)? Oder ist
feministische Rechtstheorie ohnehin von gestern,
weil es heute um Diversity Studies, um Antirassis-
mus, um postkoloniale Theorie und queer theory
oder grundsätzlich um kritische Rechtstheorie geht?

Auf den FJT’s ist immer wieder über feministi-
sche Rechtstheorie diskutiert worden – 2011 wollen
wir bilanzieren, wo diese Debatten heute stehen. Wir
– Susanne Baer, Sarah Elsuni, Susette Jörk – laden
dazu ein, sich daran aktiv zu beteiligen, und werden
die Beiträge für Kurzvorträge auf dem FJT 2011 vor-
her (natürlich anonymisiert) auswählen.

Worum geht es also?
In der Vergangenheit wurden feministische An-

sätze in den Rechtswissenschaft als radikal oder libe-
ral oder differenzorientiert, zwischen Differenz und
Gleichheit oder auch mit thematischen Schwerpunk-
ten auf Sexualität oder Mutterschaft oder Arbeit be-
sprochen, oft angelehnt an deutsche soziologische
oder US-amerikanische, dann an post-koloniale oder
queere Diskurse. Teils standen diese dem Recht
ablehnend, teils pragmatisch-instrumentell
gegenüber.

Nicht selten wird und wurde der Vorwurf erho-
ben, feministische Rechtstheorie sei letztlich ein Wi-
derspruch in sich, da es zu weit entfernt sei von „der“
Praxis. Welche Praxis braucht also und auf welche
Praxen bezieht sich feministische Rechtstheorie? Wo
will da wer intervenieren oder auch nur begleitend
kommentieren? Und vor allem: Welche sind „die“
Fragen, die sich eben heute stellen bzw. die gestellt
werden müssen?

Wer sich beteiligen möchte, sende bis zum
31.12.2010 eine Mail
— an sekretariat.baer@rewi.hu-berlin.de;
— in der Mail selbst: Name, Kontaktdaten, Schwer-

punkte der eigenen Arbeit und Titel des Beitrags;
— im Anhang: Titel des Beitrags (wie in der Mail,

aber OHNE Namen!) und 1-2 Seiten inhaltliche
Erläuterung.


